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LIEBE LESER
Der dänische Regisseur Jens Jorgen Thorsen, der bereits mit seiner Henry-
Miller-Verfilmung «Stille Tage in Clichy» den Zensurbehörden zu schaffen
machte, hat mit seinem neuen Projekt « Das Liebesleben Jesu » zu heftigen
Reaktionen Anlass gegeben. Der dreiteilige Film lässt Jesus in seinerzeit,
so wie man ihn sich traditionell vorstellt, auftreten; in der Gegenwart ist er
Bankräuber und an weiteren kriminellen Taten beteiligt; im Jahr 3000 hat er
erotische Erlebnisse, zeugt viele Kinder verschiedener Hautfarbe, verliert
Christuskomplex und Erlöseridee, um schliesslich befreit in einem blauen
Nebel zu verschwinden. Höchste kirchliche Stellen haben das Projekt
scharf verurteilt; unverantwortliche Hitzköpfe schleuderten Molotow-
Cocktails gegen die dänische Botschaft in Rom ; die in Frankreich geplanten
Dreharbeiten wurden vom Generalsekretär des französischen Filmwesens
verboten; dänische Christen und Parlamentarier protestierten beim
dänischen Kulturminister, weil das staatliche dänische Filminstitut dem Film
eine Bürgschaft von 600 000 Kronen zugesichert hat.
Soweit die Fakten. Sie bieten Anlass zu mancherlei Überlegungen. Rechtfertigt

ein solches Projekt den Bannstrahl höchster kirchlicher Stellen, bevor
überhaupt ein beurteilbares Ergebnis vorliegt? Ist man auf kirchlicher Seite
nicht allzu rasch mit Verurteilungen zur Hand, sobald es um geschlechtliche
Dinge geht? Stehen solche Reaktionen nicht in einem Missverhältnis zum
Anlass, wenn man sie zu weit wichtigeren Missständen und Verbrechen
unserer Zeit in Beziehung setzt? Ist es klug, diesem Werk weltweite Publizität

und dadurch zum bombensicheren Geschäft zu verhelfen? Ist der
Gesellschaft, wenigstens den Christen darin, nicht die Fähigkeit zuzutrauen,
selbst gegen ein solches Ärgernis Stellung zu nehmen
Als historische, menschliche Erscheinung war Jesus nicht das geschlechtslose

Wesen, zu dem Tradition, bildende Kunst und Erziehung ihn zu oft
gemacht haben. Seine Beziehungen zu Frauen spielen im Neuen Testament
eine nicht unwesentliche Rolle. Auch unter theologischen Gesichtspunkten
ist daher eine Darstellung dieses Aspektes im Film durchaus diskutabel.
Man darf jedoch erwarten, dass diese Thematik nicht «wertfrei», hämisch
oder verunglimpfend behandelt wird- die Christen brauchen sich das nicht
widerstandslos bieten zu lassen. In einer demokratischen, pluralistischen
Gesellschaft, in der verschiedenste Gruppen miteinander auskommen müssen,

gibt es keine schrankenlose Freiheit, sondern auch Grenzen, die nicht
mutwillig verletzt werden dürfen. Dazu gehört die Achtung vor der religiösen

Überzeugung des Mitmenschen (Art. 261 des schweizerischen Strafgesetzes).

Wo diese verletzt wird, steht weit mehr als der religiöse und
konfessionelle Frieden auf dem Spiel.
Dass eine Auseinandersetzung mit der Gestalt Jesu im Film auch auf anderer

Ebene möglich ist, zeigen zwei neue Werke, «Godspell» und «Jesus
Christ Superstar», denen ein Beitrag in dieser Nummer gewidmet ist.

Mit freundlichen Grüssen
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